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Sache kann jedoch dem nach dem Geschäftsverteilunes

plrrn 211 sich zuständi[;en Senat mit dessen Zustir.mung 

~ugGv1ics cn \'/erden, wenn bes andere Gründe hierfür 

sprechen. ?Jach der !cnberaumung des Term.ins zur münd

lichen Verhandlung ist die Abgabe ausgeschlossen. 

J . ) Dieser Geschüftsverteilungsplan tritt am 1. Janunr 1956 
in Kraft, jedoch mit der Maßeabe, daß die bis zum 

31. Dezember 1955 bei dem Bundesarbeitsgericht einge

c;2:n6enen Rechtsstreitigkeiten, in denen noch kein 

~eroin anberaumt ist, mit dem 1. Januar 1956 an den 
0 enat Ubcrgehen, der nach diesem Geschäftsverteilungs

plan zus·tilndig ist. 

Kassel, den 10. Dezember 1955 

Das ?rlisidium des Bundesarbeitsgerichts 

gc z. Hipperdey .................. .. gez. Dr. Müller 
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gez. Denecke 
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( ~ü p!)enley) (Dr . l\füller) (Denecke) 




